
Verkaufsbedingungen 

1. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für den gegenseitigen und zukünftigen 
Geschäftsverkehr mit dem Besteller. Einkaufsbedingungen des Bestellers wer-
den nicht anerkannt, auch wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprechen. 
Sofern der Besteller nicht binnen fünf Tagen nach Zugang unserer Bestäti-
gung widerspricht, gelten für den Vertrag ausschließlich unsere Verkaufsbe-
dingungen. Sämtliche Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie von uns 
schriftlich bestätigt werden. Unsere Vertreter und Angestellten sind nicht 
bevollmächtigt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder Zusagen zu machen. 
Aufträge, die uns erteilt werden, sind erst angenommen, wenn wir ihre An-
nahme ausdrücklich schriftlich bestätigen. Durch eine Bestellung kommt, auch 
wenn wir ein Angebot abgegeben haben, der Vertrag nicht zustande. 
Angebote sind nur bindend, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich unter An-
gabe einer Bindungsfrist erklären. Unsere Kostenanschläge, Angebote, 
Zeichnungen und Prospekte mit allen Drucksachen und Unterlagen dürfen 
Dritten, insbesondere Mitbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden. 
 

2. Lieferfristen / Versand / Gefahrübergang 
Die in unserem Angebot angegebene Lieferzeit ist unverbindlich. Maßgebend 
ist allein der in unserer Bestätigung angegebene Liefertermin. Wird der 
Lieferzeitpunkt überschritten, kann der Besteller hieraus erst dann Rechte, 
insbesondere auf Schadenersatz oder Rücktritt geltend machen, wenn er uns 
zuvor eine angemessene Frist zur Bewirkung der Leistung gesetzt hat. Die 
eingeräumte Frist muss mindestens aber drei Wochen ab Fristsetzung 
betragen. Unvorhergesehene und für uns unabwendbare Leistungserschwer-
nisse, insbesondere wegen des Ausbleibens von Vorlieferungen, Streik usw. 
führen in jedem Falle zu einer Verlängerung der Lieferzeit entsprechend dem 
Zeitraum, für den das Leistungserschwernis bestand. 
Der Versand erfolgt auf Gefahr und Kosten des Bestellers. Kosten für die 
Verpackung werden dem Besteller gesondert in Rechnung gestellt. Versiche-
rungen über die verkaufte Ware, insbesondere Transport-, Diebstahl-, Feuer- 
und Bruchversicherungen werden von uns nicht abgeschlossen, es sei 
denn, dass der Besteller dies ausdrücklich wünscht und wir dies daraufhin 
ausdrücklich schriftlich bestätigen. Die Kosten der Versicherung hat der 
Besteller zu tragen. 
Verzögert sich der Versand durch Umstände, die der Käufer zu vertreten hat, 
so geht die Gefahr bereits im Zeitpunkt der Versandbereitschaft auf den 
Käufer über. Die durch die Verzögerung entstehenden Kosten (insbesondere 
Lagerspesen) hat der Käufer zu tragen. 
 

3. Preise und Zahlung 
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gesetzli-
cher Höhe. Im Auslandsgeschäft verstehen sich die Preise jeweils unverzollt 
und unversteuert. 
Wir sind berechtigt, die Erfüllung des Vertrages abzulehnen oder unsere 
Leistungen zurückzuhalten, wenn der Käufer falsche oder unvollständige 
Angaben über die seine Kreditwürdigkeit bedingenden Tatsachen gemacht 
hat. Das gleiche gilt, wenn eine wesentliche Verschlechterung in den wirt-
schaftlichen Verhältnissen des Käufers eintritt, insbesondere wenn gegen ihn 
nachhaltige Pfändungen oder sonstige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
erfolgen oder wenn gerichtliche oder außergerichtliche Insolvenzverfahren 
eröffnet werden. 
Die Zahlung hat innerhalb 30 Tagen netto, ohne jeden Abzug zu erfolgen. Bei 
Zahlung durch Dreimonatsakzept muss die Zahlung sofort nach Erhalt der 
Rechnung gegen Diskontspesen für 30 Tage zu Lasten des Verkäufers, für 60 
Tage zu Lasten des Bestellers erfolgen. Befindet sich der Besteller mit der 
Zahlung in Verzug, so werden unter Vorbehalt weiterer Verzugsschäden bei 
Kaufleuten Verzugszinsen i.H.v. 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
und bei Verbrauchern i.H.v. 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz in 
Rechnung gestellt. Wechsel oder Schecks gelten erst nach ihrer Einlösung als 
Zahlung. Sie werden von uns nur nach vorheriger Abmachung unter Vorbehalt 
angenommen und können jederzeit ohne Begründung zurückgegeben 
werden. Für rechtzeitige Vorzeigung, Protestierung, Benachrichtigung und Zu-
rückleitung bei Nichthonorierung übernehmen wir keine Haftung. 
Der Besteller ist nicht berechtigt, wegen eigener Ansprüche Zahlungen 
zurückzuhalten oder mit den eigenen Ansprüchen gegenüber unserer Forde-
rung aufzurechnen, es sei denn, dass die Ansprüche des Bestellers entweder 
unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind. 
 

4. Gewährleistung 
Für Mängel der Lieferung, wozu auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften 
gehört, haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche nach Maßgabe 
folgender Bedingungen. 
Weist die gelieferte Ware im Zeitpunkt des Gefahrübergangs einen Mangel 
auf, so leisten wir hierfür insofern Ersatz, als die mangelhafte Ware nach 
unserem freien Ermessen entweder durch neue Ware ersetzt oder auf unsere 
Kosten ausgebessert wird. Ansprüche auf Wandlung (Rückgängigmachung 
des Vertrages) oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises) sind ausge-
schlossen. Nachlieferung und Ausbesserung erfolgen auf unsere Kosten. Zur 
Ausführung der Nachlieferung oder der Ausbesserung hat uns der Käufer die 
dazu erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, andernfalls wir von jeder 
Haftung frei werden. 
„Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Lieferung, soweit dies nach 
ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich 
ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. 
Zeigt sich ein Mangel später, so muss die Anzeige unverzüglich nach der 
Entdeckung schriftlich gemacht werden. Wird ein Mangel nicht rechtzeitig 
schriftlich angezeigt, so gilt die Ware als genehmigt.“ 
 
Rügen, die gegenüber Außendienstmitarbeitern oder Transporteuren oder 
sonstigen Dritten gegenüber geltend gemacht werden, stellen keine form- und 
fristgerechte Rüge dar. 
Es wird keine Gewährleistung übernommen für Schäden und Mängel, die aus 
ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. 
Inbetriebnahme durch den Besteller oder Dritte, natürlicher Abnutzung, fehler-

hafter oder nachlässiger Behandlung und ungeeigneter Betriebsmittel entste-
hen. Schlägt die Neulieferung oder Nachbesserung fehl, so kann der Käufer 
nach seiner Wahl entweder Rückgängigmachung des Vertrages oder Herab-
setzung der Vergütung verlangen. 
Die im Falle eines Mangels erforderliche Rücksendung der Ware an uns kann 
nur mit unserem vorherigen Einverständnis erfolgen. Rücksendungen, die 
ohne vorheriges Einverständnis erfolgen, brauchen von uns nicht angenom-
men zu werden. In diesem Fall trägt der Käufer die Kosten der Rücksendung. 
Ausgetauschte Ware wird unser Eigentum. 
Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate, beginnend mit Eingang der 
Ware beim Käufer. 
Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Fehlens zugesicherter Eigen-
schaften bleiben unberührt. Eine Eigenschaft ist jedoch nur dann zugesichert, 
wenn dies ausdrücklich erfolgt. 
 

5. Haftung 
Für sämtliche Schäden, die beim Käufer durch die Lieferung, deren Ausfüh-
rung oder sonst im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen, haften wir 
nur dann, wenn diese Schäden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 
Verhalten von uns selbst, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfül-
lungsgehilfen beruhen. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausdrück-
lich ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt gleichviel auf welchem 
Rechtsgrund die Haftung beruht, also insbesondere für Ansprüche aus 
Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, unerlaubter Handlung, Verschulden 
bei Vertragschluss oder sonstigem Rechtsgrund. 
 

6. Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forde-
rungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Lieferanten und dem 
Abnehmer Eigentum des Lieferanten. Die Einstellung einzelner Forderungen 
in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung 
berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des 
Gegenwertes beim Lieferanten. 
Der Abnehmer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 
Geschäftsverkehr berechtigt; eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder 
Sicherungszession ist ihm jedoch nicht gestattet. Der Abnehmer ist verpflich-
tet, die Rechte des Vorbehaltsverkäufers beim Weiterverkauf von Vorbe-
haltsware auf Kredit zu sichern. Die Forderungen des Abnehmers aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Abnehmer schon jetzt an den 
Lieferanten ab; der Lieferant nimmt diese Abtretung an. Ungeachtet der 
Abtretung des Einziehungsrechts des Lieferanten ist der Abnehmer zur 
Einziehung solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen gegenüber dem 
Lieferanten nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf Verlangen 
des Lieferanten hat der Abnehmer die zur Einziehung erforderlichen Angaben 
über die abgetretenen Forderungen dem Lieferanten zu machen und den 
Schuldnern die Abtretung mitzuteilen. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der 
Vorbehaltsware nimmt der Abnehmer für den Lieferanten vor, ohne dass für 
Letzteren daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, 
Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem 
Lieferanten gehörenden Waren steht dem Lieferanten der dabei entstehende 
Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Fakturen-Wertes 
der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der 
Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu. Erwirbt der 
Abnehmer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die Vertrags-
partner darüber einig, dass der Abnehmer dem Lieferanten im Verhältnis des 
Fakturen-Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder 
vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und 
diese unentgeltlich für den Lieferanten verwahrt. 
Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleich ob 
ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung 
weiterveräußert, so gilt die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des 
Fakturen-Wertes der Vorbehaltsware, die zusammen mit den anderen Waren 
weiterveräußert wird. 
Über die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder 
in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat der Abnehmer den Lieferan-
ten unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen 
Unterlagen zu überreichen. 
Der Lieferant verpflichtet sich, die ihm nach den vorstehenden Bestimmungen 
zustehenden Sicherungen nach seiner Wahl auf Verlangen des Abnehmers 
insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20% 
oder mehr übersteigt. 
Der Abnehmer verpflichtet sich, die Vorbehaltsware sofort mit Gefahrübergang 
auf seine Kosten gegen Transportschäden, Diebstahl, Feuer, Einbruch 
und Wasserschaden zu versichern. 
Der Besteller tritt hiermit seine Ansprüche aus diesen Versicherungen für die 
Dauer des Eigentumsvorbehaltes an uns ab. 
 

7. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 
Als Erfüllungsort ist für unsere Lieferung unser Werk „Bochum“ vereinbart. 
Erfüllungsort für die Zahlung sowie Gerichtsstand für alle aus der Geschäfts-
beziehung entstehenden Streitigkeiten ist Bochum. 
Unsere Verträge unterliegen ausschließlich deutschem Recht, mit Ausnahme 
des einheitlichen Kaufgesetzes. 


